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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 16.05.2018 
 

Vorlagen-Nr.: 3/044/2018 

Berichterstatter: Wüstner, Klaus 

Betreff: 14. Änd. des Flächennutzungsplanes und vorhabenbezogener 
Bebauungsplan SO "Biogasanlage Oberhard" (Parallelverfahren); 
Billigung der Planunterlagen i.d.F. vom 16.05.2018 und Beschluss 
zur öffentl. Auslegung des FNP (14. Änd.) und des B-Planes 

 
Sachverhaltsdarstellung Flächennutzungsplan, 14. Änderung: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2017 die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen. Anlass der Änderung ist die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes "Biogasanlage Oberhard" mit konkreten Erweiterungsabsichten der Biogasanlage der Piott 
Heinrich & Rainer GbR nordwestlich von Oberhard. 
 
Dem Aufstellungsbeschluss folgten eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vom 06.03. bis 
07.04.2017, ein Auslegungsbeschluss vom 31.05.2017 und eine öffentliche Auslegung der Plan-
entwürfe vom 31.05.2017 (14. Flänupl.-Änderung und vorhabenbezogener Bebauungsplan im 
Parallelverfahren) vom 19.06. bis 18.07.2017. Es hat sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gezeigt, dass der Bebauungsplanentwurf nachgebessert werden muss, und die Begründung, die 
Grünordnung und der Umweltbericht zu ändern waren, wohingegen man bei der Flächennut-
zungsplanänderung keinen Änderungsbedarf gesehen hat – der Entwurf zur 14. Flächennut-
zungsplanänderung wurde daher in der Stadtratssitzung vom 29.11.2017 festgestellt und die 
Planunterlagen wurden der Regierung von Mittelfranken zur Genehmigung zugeschickt. Die Re-
gierung von Mittelfranken hatte dann jedoch Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit 
der vorgelegten Unterlagen geäußert. 
 
Grund für die Bedenken der Genehmigungsbehörde war, dass die Stadt aus deren Sicht die Stel-
lungnahme des Landratsamtes Ansbach (SG: Untere Naturschutzbehörde) vom 03.07.2017 nicht 
richtig abgearbeitet bzw. die Antwort der Stadt auf den naturschutzfachlichen Fachbeitrag als 
ungenügend bewertet hat. Mit der Anlage 01 (zu diesem Beschluss) „Abwägung Stadtrat Flä-
chennutzungsplan – Stand: 16.05.2018“ wird diesem Mangel abgeholfen. Das vom Vorhabenträ-
ger beauftragte Planungsbüro hat sich diesbezüglich im Übrigen inzwischen vergewissert, dass 
den Einwendungen/Forderungen des Landratsamtes bzw. der Unteren Naturschutzbehörde jetzt 
entsprochen wurde. 
 
Der Feststellungsbeschluss für die 14. Flächennutzungsplanänderung wurde in der Stadtratssit-
zung am 29.11.2017 gefasst, ohne dass der Einwand des Landratsamtes vom 03.07.2017 für 
den Bereich Flächennutzungsplanverfahren ausreichend abgearbeitet war. Dagegen wurden für 
das noch laufende Bebauungsplanverfahren bei der Billigung am 29.11.2017 mit der überarbeite-
ten Grünordnung und dem Umweltbericht die Forderungen und Vorstellungen der Unteren Natur-
schutzbehörde weitgehend erfüllt. Es wäre auf jeden Fall erforderlich gewesen, auch die Flä-
chennutzungsplanänderung mit Begründung und dem überarbeiteten Umweltbericht vom 
29.11.2017 (dieser Umweltbericht ist auch Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung) der 
erneuten öffentlichen Auslegung (gemeinsam mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan), zu 
unterwerfen. Stattdessen wurde wie bereits erwähnt nur der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
incl. überarbeiteter Grünordnungsplan und Umweltbericht, in der Fassung vom 29.11.2017 in der 
Zeit vom 20.12.2017 bis 31.01.2018 erneut öffentlich ausgelegt. 
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Da der Umweltbericht auch Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung ist und die 14. Flä-
chennutzungsplanänderung nicht mit in der Zeit vom 20.12.2017 bis 31.01.2018 erneut öffentlich 
auslag, konnte die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch die Regierung vom 
Mittelfranken nicht erfolgen. 
 
Die Unterlagen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan) wurden 
aufgrund der erneuten öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 
20.12.2017 bis 31.01.2018 überarbeitet. Die Verwaltung legt nun zusammen mit dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan und den dazugehörigen Unterlagen auch den überarbeiteten Entwurf 
der 14. Flächennutzungsplanänderung einschließlich Begründung und Umweltbericht (als geson-
derter Teil der Begründung) jeweils in der Fassung vom 16.05.2018 zur Beschlussfassung (Billi-
gung in der Fassung vom 16.05.2018 und Auslegung auf die Dauer eines Monats) vor. 
 
 
Sachverhaltsdarstellung Bebauungsplan: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2017 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes "Biogasanlage Oberhard" beschlossen. Anlass der Aufstellung waren konkrete 
Erweiterungsabsichten der Biogasanlage der Piott Heinrich & Rainer GbR nordwestlich von 
Oberhard. 
 
Dem Aufstellungsbeschluss folgten eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vom 06.03. bis 
07.04.2017, ein Auslegungsbeschluss vom 31.05.2017 und eine öffentliche Auslegung der Plan-
entwürfe vom 31.05.2017 (14. Flänupl.-Änderung und vorhabenbezogener Bebauungsplan) vom 
19.06. bis 18.07.2017. Es hat sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung gezeigt, dass der Be-
bauungsplanentwurf nachgebessert werden muss, und die Begründung, die Grünordnung und 
der Umweltbericht zu ändern waren. Der Stadtrat hat daher am 29.11.2017 eine nochmalige öf-
fentliche Auslegung beschlossen. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes lag mit Begründung, Grünordnungsplan 
und Umweltbericht (jew. in der Fassung vom 29.11.2017) ein weiteres Mal bzw. erneut bei der 
Stadt Dinkelsbühl in der Zeit vom 20.12.2017 bis 31.01.2018 öffentlich aus. Mit der Bekanntma-
chung in der Zeitung am 08. Dezember 2017 wurde zur Beteiligung an der Bauleitplanung einge-
laden. Aus der Bürgerschaft gingen während dieser Zeit keine Stellungnahmen ein. 
 
Unabhängig von der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden bei allen öffentlichen Auslegungen jew. 
in der gleichen Zeit auch die Träger öffentlicher Belange gehört – so auch bei der erneuten öf-
fentlichen Auslegung. Von den informierten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
haben sich dieses Mal neben der Fernwasserversorgung Franken, auch das Landratsamt Ans-
bach, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Regionale Planungsverband 
Westmittelfranken, das Wasserwirtschaftsamt Ansbach, die Deutsche Telekom, die IHK Nürn-
berg für Mittelfranken, die Main-Donau Netzgesellschaft, das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, die Gemeinde Mönchsroth, der Markt Dürr-
wangen, die Gemeinde Wilburgstetten und die Gemeinde Wittelshofen geäußert. 12 Behörden 
haben erklärt, dass sie keine Einwendungen haben. Die Anlage 02 zu diesem Stadtratsbeschluss 
enthält dazu in der linken Spalte die Äußerungen der Behörden bzw. der sonstigen Träger öffent-
licher Belange und in der rechten Spalte jeweils die Äußerung bzw. Stellungnahme des Stadtra-
tes. Die Anlage 02 (mit den Blättern 01-09) ist mit den Stellungnahmen der Stadt Dinkelsbühl / 
Stadtrat jeweils in der rechten Spalte, Bestandteil der Beschlussvorlage. 
 
Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde aufgrund der Stellungnahme 
des Landratsamtes Ansbach – Untere Naturschutzbehörde (24.01.2018) entsprechend überar-
beitet – die Verwaltung legt den überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes "Biogasanlage Oberhard" einschließlich Begründung, Grünordnungsplan und Umweltbericht 
(als gesonderter Teil der Begründung) jeweils in der Fassung vom 16.05.2018 zur Beschlussfas-
sung vor. 
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Zum weiteren Verfahren bedarf es zunächst der Billigung des aufgestellten und nochmalig geän-
derten Planentwurfes zum vorhabenbezogener Bebauungsplan mit der Bezeichnung 
Sondergebiet "Biogasanlage Oberhard" durch den Stadtrat, und des Beschlusses zu einer zwei-
ten erneuten öffentlichen Auslegung auf die Dauer eines Monats; nach dieser zweiten erneuten 
öffentlichen Auslegung erfolgt zuletzt der Satzungsbeschluss. 
 
Anlagen 
 
AL_01 - Abwägung Stadtrat – Flächennutzungsplan – Stand: 16.05.2018 

mit der Stellungnahme vom Landratsamt Ansbach – Untere Naturschutzbehörde vom 03.07.2017 
auf der linken Seite und der Erklärung des Stadtrates hierzu auf der rechten Seite des Anlagenblat-
tes 01 (= jetzt eine ausreichende Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes bzw. der Unteren Naturschutzbe-
hörde vom 03.07.2017 bzw. des Einwandes im Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung) 

AL_02 - Abwägung Stadtrat – vorhabenbezogener Bebauungsplan – Stand: 16.05.2018 
mit der Zusammenstellung der Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange/ Behörden auf 
der linken Seite und der Erklärung des Stadtrates hierzu auf der rechten Seite der Anlagenblätter 
01 – 09 (Abwägung aufgrund der erneuten öffentlichen Auslegung vom 20.12.2017 bis 31.01.2018) 

AL_03 - Flächennutzungsplan – 14. Änderung i. d. F. vom 16.05.2018 
AL_04 - Begründung zur Flächennutzungsplanänderung – Stand: 16.05.2018 
AL_05 - Bebauungsplanentwurf - Sondergebiet „Biogasanlage Oberhard“ – Stand: 16.05.2018 
AL_06 - Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan – Stand: 16.05.2018 
AL_07 - Grünordnungsplan – Stand: 16.05.2018 
AL_08 - Umweltbericht (betrifft Bebauungsplan und Flächennutzungsplan!) – Stand: 16.05.2018  
AL_09 - VEP (Vorhaben- und Erschließungsplan) vom 16.05.2018. Der VEP ist ein mit der 

Gemeinde abgestimmter Plan eines Vorhabenträgers (Investors) zur Durchführung von Bauvorhaben 
und von Erschließungsmaßnahmen 

 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 

Teil 01 
14. Flächennutzungsplanänderung (Parallelverfahren) 

 
Abwägung 
Der Stadtrat stimmt des formulierten Beschlussvorschlages (lt. Abwägungstabelle in der Anlage 
01, Blatt 01 – rechte Spalte) als Erklärung der Stadt gegenüber den Einwendungen und Stellung-
nahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (linke Spalte) bzw. des Landratsamtes 
Ansbach – Untere Naturschutzbehörde (vom 03.07.2017) im Rahmen der Abwägung zu. Der 
Stadtrat kommt unter Berücksichtigung aller planungsrelevanten Umstände zu dem Ergebnis, 
dass die bei der öffentlichen Auslegung gegenüber dem Planentwurf zur 14. Flächennutzungs-
planänderung vorgebrachten Einwendungen und Bedenken hinreichend gewürdigt, sowie gegen-
seitig und untereinander abgewogen wurden. Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
wurden in einem gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu den Allgemeininte-
ressen gebracht. Die lt. der Anlage 01 beschriebene Stellungnahme in der rechten Spalte ist die 
Antwort des Stadtrates auf die Hinweise, Bedenken, Anregungen und Einwendungen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange (hier der Unteren Naturschutzbehörde beim Land-
ratsamt Ansbach) im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB. Die Antwort 
bzw. Stellungnahme des Stadtrates ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Billigung 
Der Stadtrat Dinkelsbühl billigt den Entwurf der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung und Umweltbericht, mit den beschlossenen Änderungen und Ergänzungen jeweils in 
der Fassung vom 16.05.2018. 
 
Auslegung 
Der Stadtrat beschließt die erneute öffentliche Auslegung (vgl. § 3 Abs. 2 BauGB) mit gleichzeiti-
ger Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (vgl. § 4 Abs. 2 BauGB) 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Investor
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind von 
den gefassten Beschlüssen zu unterrichten und über Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
zu informieren. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet (auf der 
Homepage der Stadt Dinkelsbühl) einzustellen. 
 
 
Beschluss – Teil 01:  Ja: ….   Nein: …..  Anwesend: …. 
 
 

Teil 02 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Biogasanlage Oberhard“ 

(Parallelverfahren) 
 
Abwägung 
Der Stadtrat stimmt den formulierten Beschlussvorschlägen (lt. Abwägungstabelle in der Anlage 
02, Blätter 01 bis 09 – rechte Spalte) als Erklärung der Stadt gegenüber den Einwendungen und 
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (linke Spalte) im Rahmen der 
Abwägung zu. Diese Abwägung und Erklärung der Stadt betrifft die Einwendungen und Mitteilun-
gen gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 
Der Stadtrat kommt unter Berücksichtigung aller planungsrelevanten Umstände zu dem Ergeb-
nis, dass die bei der erneuten öffentlichen Auslegung gegenüber dem Planentwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Biogasanlage Oberhard“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan vorgebrachten Einwendungen und Bedenken, hinreichend gewürdigt, sowie ge-
genseitig und untereinander abgewogen wurden. Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
wurden in einem gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu den Allgemeininte-
ressen gebracht.  
 
Die lt. der Anlage 02 beschriebenen Stellungnahmen jeweils in der rechten Spalte sind die Ant-
worten des Stadtrates auf die Hinweise, Bedenken, Anregungen und Einwendungen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der erneuten öffentlichen Beteiligung 
(vgl. § 4a Abs. 3 BauGB). 
 
Billigung 
Der Stadtrat Dinkelsbühl billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sonder-
gebiet „Biogasanlage Oberhard“, die Begründung, den Grünordnungsplan und den Umweltbericht 
mit den beschlossenen Änderungen und Ergänzungen jeweils in der Fassung vom 16.05.2018. 
 
Auslegung 
Der Stadtrat beschließt die (zweite) erneute öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) mit gleich-
zeitiger Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind von 
den gefassten Beschlüssen zu unterrichten und über Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
zu informieren. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet (auf der 
Homepage der Stadt Dinkelsbühl) einzustellen. 
 
 

Beschluss – Teil 02:  Ja: ….   Nein: …..  Anwesend: …. 
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